










Rechnung getragen, dass der Senat dem Begehren der Ver-
fahrenspflegerin, die angefochtenen Entscheidungen als 
rechtswidrig aufzuheben, in vollem Umfang entsprochen 
hat. Die Rechtswidrigkeit des die Genehmigung der ge-
schlossenen Unterbringung aussprechenden Beschl. des AG 
und die Begründetheit der hiergegen gerichteten sofortigen 
Beschwerde ergibt sich bereits aus dem Tenor der vorlie-
genden Entscheidung des Senats. Der Umstand, dass die 
Voraussetzungen der Genehmigung von vornherein nicht 
erfüllt, die angefochtenen Entscheidungen also von Anfang 
an rechtsfehlerhaft waren, erhellt aus der vom Senat gege-
benen Begründung. Ein darüber hinausgehendes Feststel-
lungsinteresse des Betr. ist nicht ersichtlich.

[34] cc) Die sofortige weitere Beschwerde, mit der sich 
die Verfahrenspflegerin gegen den im einstweiligen Anord-
nungsverfahren ergangenen Beschl. des AG v. 23. 8. 2003 
und gegen den Beschl. des LG v. 21. 9. 2007 – 2 T 835/07 – 
wendet, mit de[m] ihre gegen die amtsgerichtliche Entschei-
dung gerichtete sofortige Beschwerde zurückgewiesen wor-
den ist, hat uneingeschränkt Erfolg. Ihr Antrag festzustellen, 
dass diese beiden Beschlüsse rechtswidrig sind, ist zulässig.

[35] Der Beschl. des AG, mit dem die geschlossene Unter-
bringung des Betr. bis längstens 20. 9. 2007 einstweilen ge-
nehmigt worden ist, ist durch den späteren Beschl. des AG v. 
30. 8. 2007 ersetzt worden und wäre im übrigen durch Zeit-
ablauf gegenstandslos. Gleichwohl besteht aus den sub bb) 
dargelegten Gründen ein berechtigtes Interesse des Betr. an 
der Feststellung, dass dieser Beschl. rechtswidrig war. Die-
sem Interesse durfte die Verfahrenspflegerin mit der sofor-
tigen Beschwerde nachgehen; nach deren Zurückweisung 
durch das LG kann sie dieses Interesse mit der – zulässigen – 
sofortigen weiteren Beschwerde weiterverfolgen.

[36] Ihr Begehren, die Rechtswidrigkeit beider Beschl. 
festzustellen, ist auch begründet. Das LG hat die sofortige 
weitere Beschwerde des Betr. zu Unrecht zurückgewiesen. 
Denn der Beschl. des AG v. 23. 8. 2007 war aus den sub aa) 
genannten Gründen rechtsfehlerhaft: In diesem Beschl. 
nimmt das AG – ebenso wie im späteren Hauptsachever-
fahren – auf das Sachverständigengutachten Bezug, das 
eine geschlossene Unterbringung – auch zum Zwecke der 
Zwangsmedikation – für tatsächlich nicht erforderlich hält, 
deren Genehmigung aber zur rechtlichen Absicherung die-
ser Zwangsmedikation für geboten erachtet. Allein mit die-
sem Ziel hat offenkundig das AG die geschlossene Unter-
bringung des Betr. genehmigt. Das ist – wie dargelegt – mit 
§ 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB nicht vereinbar. 
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Bemessung des Schadensersatzes  
nach Geburtsfehler

BGB §§ 843 Abs. 1 u. 4, 1836 Abs. 1 u. 2; ZPO § 287

Zur Bemessung des Schadensersatzes wegen eines 
vermehrten Bedürfnisses für Pflege und Betreuung ei-
nes durch einen ärztlichen Behandlungsfehler bei der 
Geburt schwer geschädigten Kindes durch Eltern im 
Rahmen häuslicher Gemeinschaft und durch fremde 
Hilfskräfte, insb. zur Bewertung sog. „Bereitschafts-
zeiten“ der Eltern.
Pfälz. OLG Zweibrücken, Urt. v. 13. 11. 2007 – 5 U 62/06 
(LG Landau)
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Problemstellung: Ist ein ärztlicher Kunstfehler bei 
der Geburt Ursache eines irreparablen Dauerschadens, 
führt selbst bei geklärter Einstandspflicht des Ersatz-
pflichtigen dem Grund nach die Bemessung des An-
spruchs wegen vermehrter Bedürfnisse zu jahrelangem 
Streit zwischen den Beteiligten, namentlich, wenn die 
Pflege durch Angehörige erfolgt. Einigkeit besteht nur 
im Ausgangspunkt: Maßgeblich ist grundsätzlich die 
tatsächlich gewählte Gestaltung. Die Mühewaltung der 
einspringenden Familienangehörigen soll dabei „an-
gemessen“ abgegolten werden. Allerdings sei dabei zu 
berücksichtigen, dass weniger geschuldet werde als bei 
Erbringung der erforderlichen Betreuungsdienstleis-
tungen durch Marktkräfte, weil diese im Familienver-
band weniger beschwerlich seien. Der Teufel steckt wie 
immer im Detail: Wo sind Kürzungen vorzunehmen, 
beim Entgelt oder der Stundenanzahl? Wie sind Markt-
leistungen mit Angehörigenleistungen zu verrechnen, 
wenn die einen und die anderen in Anspruch genom-
men werden?

Je präziser der Zeitbedarf erfasst wird, umso mehr 
wächst der geschuldete Schadenersatzbetrag an. Was 
bei einer groben Pauschalierung geflissentlich unter 
den Tisch fällt, tritt bei detaillierter Aufschlüsslung als 
ersatzfähiger Schadensposten in Erscheinung. Ein be-
sonders umkämpfter Schadensposten sind dabei die Be-
reitschaftszeiten. Dabei werden zwar keine konkreten 
Handreichungen erbracht, Präsenz ist aber vonnöten. 
Was diesbezüglich „angemessen“ ist, wird stark unter-
schiedlich beurteilt, nicht nur vom Geschädigten und 
Ersatzpflichtigen, sondern auch von Erst- und Zweitge-
richt und dazu auch noch je nach Region. Eine Leitli-
nie des VI. Zivilsenats des BGH wäre hier geboten, der 
sich aber mit der Annahme von Revisionen „vornehm“ 
zurückhält und das als Angelegenheit des Tatrichters be-
trachtet. Dieser wiederum verschanzt sich häufig hinter 
dem Sachverständigen. Derjenige dieses Verfahrens hat 
– in durchaus mutiger Weise – ausgesprochen, dass es 
nicht in seinen Zuständigkeitsbereich falle, ob es sich bei 
den Bereitschaftszeiten um einen ersatzfähigen Vermö-
gensschaden handle, es also um eine Rechts- und nicht 
eine Tatfrage gehe.

Zu den sonstigen Schadensposten geringeren Um-
fangs hat das OLG Zweibrücken – abgesehen vom Klei-
dermehrverschleiß – einen überaus restriktiven Stand-
punkt eingenommen. Auch wenn man nicht jedem 
klitzekleinen Detail mit mikroskopischer Genauigkeit 
wird nachgehen können, ist die Ermittlung der ein-
zelnen Schadensposten doch hilfreich, weil sich daraus 
konkretere Rückschlüsse für die Größenordnung der 
Pauschalierung ermitteln lassen. Es kommt mehr heraus, 
als wenn man das lediglich über den Daumen peilt. Es 
gilt der aus der Landwirtschaft geläufige Satz: Kleinvieh 
macht auch Mist.

Ausführlich zur Entscheidung Huber, MedR 2008, 
712 (in diesem Heft).

Zum Sachverhalt: Die 1984 geborene Kl. erlitt bei ihrer Geburt 
in dem in der Trägerschaft des Bekl. stehenden Kreiskrankenhaus 
infolge eines ärztlichen Behandlungsfehlers durch eine Sauerstoff-
unterversorgung eine schwere Hirnschädigung (Cerebralparese). 
Aufgrund insoweit rechtskräftigen Teil- und Grundurteils des LG 
Landau v. 1. 8. 1991 steht fest, dass der Bekl. der Kl. zum Ersatz al-
len sich hieraus ergebenden Schadens verpflichtet ist. Im Weiteren 
schlossen die Parteien in diesem Verfahren einen Vergleich, in dem 
der Bekl. sich verpflichtete, zur Anrechnung auf den künftigen ma-
teriellen Schaden der Kl. ab 1. 1. 1998 monatlich einen Vorschuss 
i. H. von 1.500 DM zu zahlen. Außerdem erzielten die Parteien Ei-
nigkeit darüber, dass jeweils eine jährliche Abrechnung des letztlich 
geschuldeten Schadenersatzbetrages zu erfolgen hat. Die Kl., die im 
Hause ihrer Eltern lebt, ist vollständig hilfsbedürftig und bedarf einer 
umfassenden Betreuung. Pflege und Betreuung werden überwiegend 
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von ihren Eltern, in gewissem Umfang aber auch von Berufspflege-
kräften erbracht. Zwischen den Parteien ist außer Streit, dass hierbei 
auch sog. „Bereitschaftszeiten“ anfallen. In diesen Zeiten sind pfle-
gerische Leistungen der Eltern der Kl. nicht unbedingt erforderlich, 
sie müssen aber auf Abruf bereitstehen. Diese Zeiten betragen an 
Schultagen zwei Stunden täglich, an den Wochenenden acht Stunden 
täglich. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist ein Anspruch der 
Kl. auf Erstattung verschiedener Aufwendungen bzw. der Vergütung 
von Pflegeaufwand in den Jahren 2000, 2003 und 2004. Das LG 
hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens des Leiters der 
Sektion Sozialpädiatrisches Zentrum und Kinderneurologie einer 
Universitätsklinik, Prof. Dr. B., von den – zum Teil im Wege der 
Teilklage – eingeklagten rund 27.000 € unter Klageabweisung im 
Übrigen einen Betrag i. H. von 1.557,72 € nebst Zinsen zugespro-
chen. Dagegen legte die Kl. Berufung ein. 

Aus den Gründen: Die zulässige Berufung führt zu ei-
nem Teilerfolg. 

I. Der Senat hat bereits mit Urt. v. 2. 9. 2003 in dem 
Verfahren – 5 U 31/02 – [= OLGR 2003, 444], in dem 
die Parteien über andere Abrechnungszeiträume gestritten 
haben, seine Rechtsauffassung zur Erstattungsfähigkeit des 
Pflegeaufwandes der Eltern der Kl., auch soweit die sog. 
Bereitschaftsdienstzeiten betroffen sind, […] dargestellt. 
Diese liegt im Ausgangspunkt auch dem angegriffenen Ur-
teil in vorliegendem Verfahren zugrunde. Anlass, hiervon 
abzuweichen, sieht der Senat nicht. Zusammengefasst gilt 
demnach Folgendes:

1. Der Bekl. ist aufgrund des rechtskräftigen Grundur-
teils verpflichtet, den durch die Behinderung der Kl. ver-
ursachten Mehrbedarf durch eine Geldrente auszugleichen 
(§ 843 Abs. 1 BGB). Hierunter fällt auch der Betreuungs-
aufwand naher Angehöriger eines durch eine unerlaubte 
Handlung an Körper und Gesundheit Geschädigten. Kom-
men mehrere Arten der Betreuung in Betracht, bestimmt 
sich die Höhe des Anspruchs dabei weder nach der kos-
tengünstigsten noch nach der aufwendigsten Möglichkeit, 
sondern allein danach, wie der Bedarf in der vom Geschä-
digten und seinen Angehörigen gewählten Lebensgestal-
tung tatsächlich anfällt (BGH, NJW 1999, 2819; BGH, 
VersR 1978, 149). Dieser Bedarf bestimmt sich deshalb – 
das ist zwischen den Parteien unstreitig – nach dem von 
den Eltern der Kl. erbrachten Pflege- und Betreuungsauf-
wand für die Kl.

2. Im Weiteren kommt es für die Ersatzfähigkeit nicht 
darauf an, ob der Angehörige, der die Pflegeleistungen 
erbringt, seinerseits einen Verdienstausfall erleidet, weil 
eine solche Hilfeleistung dem Schädiger entsprechend 
dem Rechtsgedanken des § 843 Abs. 4 BGB nicht zugute 
kommen soll. Allerdings muss sich der geltend gemachte 
Aufwand in der Vermögenssphäre als geldwerter Verlust-
posten konkret niederschlagen. Dieses Erfordernis dient 
der Abgrenzung eines ersatzfähigen Mehrbedarfs zu nicht 
ersatzfähigen Mühewaltungen im Rahmen elterlicher Zu-
neigung. Dritte können diese elterliche Zuneigung nicht 
leisten, weshalb es sich, um eine ersatzfähige Schadens-
position i. S. des § 843 Abs. 1 BGB darzustellen, um Tä-
tigkeiten handeln muss, die sich aus dem allein den Eltern 
als engsten Bezugspersonen zugänglichen Bereich der un-
vertretbaren Zuwendung und aus sonstigen selbstverständ-
lichen, originären Aufgabengebieten der Eltern, insb. im 
Hinblick auf die Personensorge, herausheben (BGH, NJW 
1999, 2819). Ist dies der Fall, so kann der deshalb zu er-
stattende Betrag unterhalb der tariflichen Vergütung für 
eine fremde Hilfskraft liegen, da die Pflege in häuslicher 
Gemeinschaft ggf. einen geringeren Zeitaufwand erfordert 
(BGHZ 106, 28, 31).

3. Die Bestimmung der Höhe eines Pflegegeldes liegt im 
Übrigen im tatrichterlichen Ermessen. Wenn die Betreu-
ung innerhalb der Familie erfolgt, ist dabei nicht auf die 
Kosten einer fremden Pflegekraft abzustellen. Vielmehr 
ist die zusätzliche Mühewaltung der Verwandten, die im 

Verhältnis zum Schädiger nicht unentgeltlich erfolgen soll, 
angemessen auszugleichen (BGH, VersR 1986, 59).

Demnach ist die von den Eltern der Kl. für die Pflege 
und Betreuung aufgewendete Zeit mit einem Betrag i. H. 
von 10,22 € (20,– DM) je Stunde, den die Bekl. akzeptiert, 
jedenfalls nicht zu niedrig bemessen. Dieser Stundenlohn 
liegt bereits deutlich über dem Nettolohn in der Gehalts-
stufe BAT X für einen nicht verheirateten Arbeitnehmer 
(7,96 € je Stunde).

Zugleich folgt hieraus auch, dass bei einem „angemesse-
nen Ausgleich“ nicht die volle Bereitschaftszeit der Eltern 
der Kl. zu vergüten ist. Allerdings ist im Ausgangspunkt 
auch die Betreuung der Kl. während der bloßen Bereit-
schaftszeit nicht mehr alleine der vermehrten elterlichen 
Zuwendung zuzurechnen, sondern ersatzfähiger Mehrauf-
wand. Dies hat der Senat bereits in seinem Urt. v. 2. 9. 2003 
näher begründet.

II. Aus Vorstehendem folgt für die die hier geltend ge-
machten Ansprüche der Kl. im Einzelnen folgendes:

1. Klageforderung für den Betreuungsaufwand der Eltern 
der Kl. im Jahr 2000

Die Kl. hat den von ihr geltend gemachten Anspruch wie 
folgt berechnet:

Betreuungsaufwand an Schultagen: 4 Stunden Pflege, 
1 Stunde Hauswirtschaft, 1 Stunde häusliche Förderung, 
0,5 Stunden Therapie, 2 Stunden Bereitschaftsdienst, orga-
nisatorische Aufgaben und nächtliche Betreuung 1 Stunde, 
insgesamt 9,5 Stunden

Betreuungsaufwand an schulfreien Tagen: 4 Stunden 
Pflege, 1 Stunde Hauswirtschaft, 1 Stunde häusliche För-
derung, 8 Stunden Bereitschaftsdienst, organisatorische 
Aufgaben und nächtliche Betreuung 1 Stunde, insgesamt 
15 Stunden

180 Schultage × 9,5 Stunden = 1.710 Stunden
180 schulfreie Tage × 15 Stunden = 2.700 Stunden
insgesamt: 4.410 Stunden
abzgl. Fremdleistungen: 595 Stunden
Eigenleistungen 3.815 Stunden × 10,23 € = 39.027,45 €
Abzüglich gezahlter 29.881,78 €
Rest: 9.145,67 €

Das LG hat die Klage insoweit abgewiesen und zur Be-
gründung ausgeführt, dass die Bereitschaftsdienstzeiten 
während der Wachzeiten nur zu ½ zu berücksichtigen sei-
en. Die Fremdbetreuung von 595 Stunden hat das LG nach 
Halbierung der Bereitschaftsdienstzeiten abgezogen.

Die Kl. verfolgt ihr erstinstanzliches Klageziel weiter und 
hält die Kürzung der Bereitschaftsdienstzeiten weiterhin 
für falsch und auch die – so auch vom Senat im Vorprozess 
durchgeführte – Berechnung (Abzug der vollen Fremdleis-
tungen nach Halbierung des Bereitschaftsdienstes).

Die Berufung erzielt in diesem Punkt einen Teilerfolg.
Im rechtlichen Ausgangspunkt sieht der Senat keinen 

Anlass, von seiner Rechtsansicht im Vorprozess abzuwei-
chen. Der Sachverständige Prof.  Dr.  B. hat einen gleich 
bleibenden Pflegeaufwand festgestellt. Allerdings ist zu be-
rücksichtigen, dass die ebenfalls geltend gemachten Fremd-
leistungen auch in Zeiten des Bereitschaftsdienstes erbracht 
werden, was folgende Berechnung erforderlich macht. 
An Schultagen entfallen 2/9,5 Stunden (21,05 %) auf den 
Bereitschaftsdienst, an schulfreien Tagen 8/15 Stunden 
(53,33 %). Da die Kl. mit einer gleichen Anzahl an Schulta-
gen wie schulfreien Tagen rechnet, kann der Durchschnitt 
(37,20 % entfallen auf die Bereitschaftszeiten) herangezogen 
werden. Von den 595 Stunden Fremdleistungen sind dann 
rund 222 Stunden auf den Bereitschaftsdienst entfallen. 
Davon darf nur die Hälfte vom Gesamtaufwand abgezogen 
werden, weil der von den Eltern der Kl. erbrachte Bereit
schaftsdienst auch nur zur Hälfte erstattungsfähig ist, insge-
samt also nur Fremdstunden von 595 – 111 = 484 Stunden.
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Es ergibt sich dann folgende Berechnung:

180 Schultage × 8,5 Stunden = 1.530 Stunden
180 schulfreie Tage × 11 Stunden = 1.980 Stunden
insgesamt: 3.510 Stunden
abzgl. Fremdleistungen: 484 Stunden
Eigenleistungen 3.026 Stunden × 10,23 € = 30.955,98 €
Abzüglich gezahlter 29.881,78 €
Rest: 1.074,20 €. In Höhe dieses Betrages erzielt die Be-
rufung somit einen Teilerfolg.

2. Klageforderung für den Betreuungsaufwand der Eltern 
der Kl. im Jahr 2003 während der Wachphase der Kl.

Hinsichtlich dieses Anspruches der Kl., worauf der Se-
nat bereits […] hingewiesen hat, ist die Berufung mangels 
Beschwer durch das angegriffene Urteil unzulässig. Die 
Kl. hat einen Teilanspruch in Höhe von 1.200 € aus einem 
von ihr errechneten Gesamtanspruch i. H. von 10.910,30 € 
geltend gemacht. Das LG hat – unter Verstoß gegen § 308 
Abs. 1 ZPO – einen Betrag i. H. von 1.232,72 € zugespro-
chen. Somit liegt keine Beschwer der Kl. vor, auch wenn 
sie die Begründung des landgerichtlichen Urteils für un-
zutreffend hält.

3. Klageforderung für den Betreuungsaufwand der El-
tern der Kl. im Januar 2003 und Fremdbetreuung im gan-
zen Jahr 2003, jeweils während der Nacht. 

Die Kl. hat den von ihr geltend gemachten Anspruch wie 
folgt berechnet:

Alle Tage im Januar: 8 Stunden Bereitschaftsdienst × 
31 Tage = 248 Stunden × 7,67 € (15DM) = 1.902,16 €;
Alle Tage von Februar bis Dezember 2003: 74 Stunden 
Fremdeinsatz von insgesamt 429 Stunden = 17,24 % × 
5.101,62 € = 879,86 €
Gesamtforderung: 2.782,02 €

Das LG hat diese Klageforderung abgewiesen und zur Be-
gründung ausgeführt, der nächtliche Betreuungsaufwand sei 
mit der vom Sachverständigen ermittelten Stunde angemessen 
berücksichtigt. Die Kl. habe auch nicht vorgetragen, an wel-
chen Tagen genau sie einer nächtlichen Betreuung bedürfe.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. ihr erstinstanzliches 
Klageziel weiter. Die Berufung führt insoweit zu einem 
Teilerfolg.

a) Soweit es um Fremdbetreuungskosten geht, steht außer 
Frage, dass für die Kl. ein nächtlicher Bereitschaftsdienst 
erforderlich ist. Tatsächlich angefallene Fremdbetreuungs-
kosten sind somit Folge der schädigenden Handlung und 
daher zu ersetzen. Ein Verstoß der Kl. gegen die Schadens-
minderungspflicht ist nicht ersichtlich. Die Einrichtung ei-
ner Rufbereitschaft dergestalt, dass eine Betreuungsperson 
sich außerhalb des Hauses befindet und erst nach dem Not-
ruf kommt, ist nicht praktikabel und wird den Bedürfnissen 
der Kl. nicht gerecht. Die Tatsache, dass die Kl. im Haus-
halt ihrer Eltern lebt und dort in inzwischen maßgeblichem 
Umfang Fremdbetreuung in Anspruch nimmt, verursacht 
zwar erhebliche Kosten, die möglicherweise höher sind als 
die Unterbringung in einem Wohnheim für Behinderte. 
Auf Letzteres muss sich die Kl. aber nicht verweisen lassen. 
Jedenfalls, solange sie noch zur Schule geht, liegt in der ge-
wählten Lebensführung kein Verstoß gegen die Schadens-
minderungspflicht der Kl. Die Berufung erzielt deshalb 
hier einen weiteren Teilerfolg i. H. von 879,86 €.

b) Auch hinsichtlich der Vergütung des Bereitschafts-
dienstes der Eltern ist die Berufung zum Teil begründet.

Im Ausgangspunkt gibt es in der Rechtsprechung un-
terschiedliche Ansätze zur tatrichterlichen Bewertung des 
auch hier vorzunehmenden, angemessenen Ausgleichs 
(s. o.) für solche Bereitschaftszeiten. So hat das OLG Düs-
seldorf (NJW-RR 2003, 90) bei einem Kleinkind für den 
Bereitschaftsdienst eines ganzen Tages 2 Stunden (neben 

10,5 Stunden Pflege) anerkannt. Das OLG Bremen (NJW-
RR 1999, 1115) hat bei einem volljährigen Geschädigten 
eine Nachtbereitschaftszeit von 5,5 Stunden anerkannt und 
– wie die Kl. vorliegend – einen Stundensatz in Höhe von 
15 DM zugrunde gelegt.

Der Sachverständige Prof. Dr. B. hat die Bereitschaftszeit 
in der Nacht in einem früheren Gutachten in dem zwischen 
den Parteien geführten Vorprozess [OLGR 2003, 44] mit 
einer Stunde täglich bewertet. In seinem im vorliegenden 
Prozess erstatteten Gutachten v. 10. 4. 2006 hat er zunächst 
ausgeführt, an dem damals festgestellten Betreuungsbedarf 
der Kl. habe sich nichts geändert. Indes erfordere die ge-
sundheitliche Beeinträchtigung der Kl. tatsächlich einen 
ständigen Bereitschaftsdienst während der gesamten Nacht. 
Die Frage, in welchem Umfang hierin ein ersatzfähiger 
Schaden liege, sei letztlich eine von ihm nicht zu beantwor-
tende Rechtsfrage, wobei das Gericht die Lebenssituation 
der Kl. „gesamthaft“ zu betrachten und in ihren wirtschaft-
lichen Konsequenzen zu beurteilen habe.

Hiervon ausgehend gilt für die Bestimmung eines ange-
messenen Ausgleichs für die nächtliche Bereitschaftszeit der 
Eltern der Kl. folgendes:

Eine volle Berücksichtigung der nächtlichen Bereit-
schaftszeit von 8 Stunden (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) durch 
die Eltern scheidet schon deshalb aus, weil sich der insoweit 
geltend gemachte Aufwand in der Vermögenssphäre nicht 
hinsichtlich der gesamten Zeit als geldwerter Verlustpos-
ten konkret niederschlägt. Der „Verlustposten“ der Eltern 
besteht weitgehend nur darin, dass sie in ihrer Bewegungs-
freiheit und Freizeitgestaltung eingeschränkt sind und dass 
während der Bereitschaft in einem gewissen, allerdings 
schon anderweitig berücksichtigten Umfang tatsächliche 
Pflegeleistungen erforderlich sind. Der Senat hält es des-
halb für angemessen, ¼ der nächtlichen Bereitschaftszeit 
(2 Stunden) bei allerdings unverändertem Stundensatz 
(10,23 €) als ersatzfähigen Aufwand anzuerkennen.

Daraus ergibt sich für den hier geltend gemachten An-
spruch für Januar 2003 ein weiterer Teilerfolg der Berufung 
i. H. von 31 × 2 × 10,23 = 634,26 €.

4. Klageforderung für die Kosten der Fremdbetreuung 
im Jahr 2004

Die Kl. hat den von ihr geltend gemachten Anspruch wie 
folgt berechnet:

Es sind im gesamten Jahr 2004 Lohnkosten i. H. von 
21.395,45 € angefallen, auf welche die Haftpflichtversiche-
rung der Bekl. 12.000 € gezahlt hat. Der Restbetrag i. H. 
von 9.395,45 € ist Gegenstand der Klage. Für die in Eigen-
leistung erbrachten Tätigkeiten ihrer Eltern hat die Kl. von 
der Versicherung für dieses Jahr 20.209,36 € erhalten. Die 
Bekl. trägt weitergehend vor, dass sie noch 4.900,92 € „für 
Kosten der Sozialstation“ und 2.626,32 € für „sonstigen 
Mehrbedarf“ gezahlt hat.

Das LG hat die Klage wegen Unschlüssigkeit abgewie-
sen. Es sei nicht dargetan, welche Leistungen in der Wach-
phase und welche nachts erbracht worden seien. Da nachts 
aber – dem Sachverständigen folgend – immer nur eine 
Stunde berechnet werden könne, sei die Klage unschlüssig. 
Außerdem sei die Zahlung i. H. von 20.209,36 € an die 
Eltern zu berücksichtigen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. ihr erstinstanzliches 
Klageziel unverändert weiter.

Die Berufung führt in diesem Punkt zu einem vollen 
Erfolg. Die für die erforderliche Pflege und Betreuung der 
Kl. entstehenden Fremdkosten sind vollständig zu vergü-
ten. Über ihre Notwendigkeit besteht zwischen den Par-
teien kein Streit.

Soweit die Bekl. im Hinblick auf die von ihr anderweitig 
geleisteten Zahlungen hinsichtlich des hier geltend gemach-
ten Anspruchs den Erfüllungseinwand erheben will, ist ihr 
Vortrag hierzu auch nach dessen Ergänzung unerheblich. Die 
Bekl. behauptet selbst, den Betrag i. H. von 20.209,36 € auf 
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die von den Eltern der Kl. erbrachten Betreuungsleistun-
gen, also gerade nicht zur Erfüllung des hier geltend ge-
machten Anspruches wegen Betreuungsleistungen durch 
Berufspflegekräfte geleistet zu haben. Soweit sie möglicher-
weise der Ansicht ist, der Betrag i. H. von 20.209,36 € für 
die Betreuungsleistungen der Eltern sei übersetzt, könnte 
ihr zwar ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB zu-
stehen, mit dem sie wiederum die Aufrechnung gegen den 
hier geltend gemachten Anspruch erklären könnte. Für das 
Bestehen eines solchen Anspruchs trägt indes die Bekl. die 
Darlegungs- und Beweislast. Dem genügt ihr Vortrag nicht. 
Die Berufung hat somit Erfolg i. H. weiterer 9.395,45 €.

5. Klageforderung für den Mehraufwand für Rollstuhl-
kleidung im Jahr 2004

Die Kl. begehrt den Ersatz des Kaufpreises für den Erwerb 
mehrerer Hosen und Jacken, die speziell für Rollstuhlfahrer 
zugeschnitten sind, für ein paar Stiefel sowie Socken. Insge-
samt beträgt der Kaufpreis für diese Kleidungsstücke 689,70 €, 
die Kl. macht hiervon die Hälfte (344,85 €) geltend.

Das LG hat die Klage abgewiesen, weil die Kleidung 
auch industriell hergestellt wird und dementsprechend kos-
tengünstiger bezogen werden kann.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. das erstinstanzliche 
Klageziel unverändert weiter.

Die Berufung führt zu einem Teilerfolg. Der Senat schätzt 
den ersatzfähigen Mehraufwand für den Erwerb rollstuhl-
geeigneter Kleidung nach § 287 ZPO auf 300 €. Ausgehend 
von den überzeugenden Ausführungen des Sachverständi-
gen Prof. Dr. B […] kann infolge eines höheren, rollstuhl-
bedingten Verschleißes der Kleidung ein um 30 % höherer 
Aufwand für den Erwerb von Kleidung gegenüber einer 
nicht behinderten Person geschätzt werden. Den hierfür 
erforderlichen Betrag schätzt der Senat auf 300 €.

6. Klageforderung für behauptete KFZ-Mehrkosten im 
Jahr 2004

Die Kl. macht nach Zahlung eines Betrages i. H. von 
2.250 € durch die Haftpflichtversicherung des Bekl. ei-
nen restlichen Anspruch i. H. von 91,87 € wegen auf ihre 
Behinderung zurückzuführender Mehrkosten für den Be-
trieb und die Unterhaltung eines Fahrzeugs geltend. […] 
Die Bekl. hat verschiedene Rechnungspositionen bestritten 
oder die [Un]angemessenheit der Forderungen eingewandt. 
Streitgegenständlich sind u. a. Fahrten des Vaters der Kl. 
zur TÜV–Hauptuntersuchung und zur Inspektion ( je 50 €) 
sowie um Autopflege durch den Vater der Kl. (75 €).

Das LG hat die Klage abgewiesen, weil der geltend ge-
machte Aufwand übersetzt sei, auch weil das Fahrzeug 
nicht nur für die Kl. benutzt werde.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. ihr erstinstanzliches 
Klageziel weiter.

Die Berufung hat insoweit keinen Erfolg. Ein angemesse-
ner Ausgleich für solche Tätigkeiten ist bereits mit dem ver-
güteten Zeitaufwand für „Organisatorisches“ ausgeglichen.

7. Klageforderung für die Unterhaltungs-Mehrkosten 
2004 für die Einliegerwohnung der Kl.

Die Kl. begehrt die Zahlung von 720 € für Mehrkosten, 
die ihr nach ihrem Vortrag daraus entstehen, dass ihre Woh-
nung (60 qm) infolge ihrer Behinderung größer sein müsse, 
als dies ansonsten angemessen sei. Es bestehe ein aus ihrer 
Behinderung folgender Flächenmehrbedarf. Gewöhnlich 
lebe eine Studentin allenfalls auf 20 bis 25 qm. Sie begehrt 
deshalb die Zahlung von 40 (qm) × 1,5 € (Mehrbedarf ) × 
12 Monate = 720 €.

Das LG hat die Klage abgewiesen, weil es sich nicht um 
eine unübliche Größe der Wohnung handele.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. das erstinstanzliche 
Klageziel weiter.

Die Berufung hat insoweit aus den zutreffenden Gründen 
der angefochtenen Entscheidung keinen Erfolg. Es gibt kei-
nen Erfahrungssatz, wonach 19-jährige Schüler oder Stu-
denten nicht über eine Wohnfläche von 60 qm verfügen.

8. Klageforderung für den Aufwand des Vaters der Kl. als 
ihr Betreuer im Jahr 2004

Die Kl. macht insoweit einen jährlichen Aufwand von 
286 Stunden × 10,23 € = 2.925,78 € geltend.

Das LG hat die Klage abgewiesen, weil dieser Aufwand 
unter „Organisatorisches“ bereits berücksichtigt sei.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl. das erstinstanzliche 
Klageziel weiter.

Auch insoweit hat die Berufung keinen Erfolg. Die Be-
treuung erfolgt nach §§ 1908 i, 1836 Abs. 1 BGB unentgelt-
lich. Soweit die Kl. die Ansicht vertritt, vorliegend gelte 
wegen des besonders großen Aufwandes ihres Vaters nach 
§ 1836 Abs. 2 BGB anderes, verkennt sie, dass der Vergü-
tungsanspruch des ehrenamtlichen Betreuers erst mit dem 
Beschl. des Vormundschaftsgerichts nach § 1836 Abs.  2 
BGB begründet wird; der Beschl. hat insoweit konstitutive 
Wirkung. Dass ein solcher Beschl. des Vormundschaftsge-
richts ergangen sei, trägt die Kl. nicht vor.

III. Insgesamt ergibt sich damit ein weitergehender An-
spruch der Kl. i. H. von 1.074,20 € + 879,86 € + 634,26 € 
+ 9.395,45 € + 300 € = 12.283,77 €. 

 

Begriff der verjährungshemmenden Verhandlungen

BGB §§ 203, 204 Abs. 1 Nr. 14, 1629 Abs. 1; BGB a. F. 
§§ 195, 852 Abs. 1; EGBGB Art. 229 § 6

Verhandlungen müssen zwischen Schuldner und 
Gläubiger geführt werden. Wird mit einem Dritten 
verhandelt, liegen Verhandlungen i. S. des Verjährungs-
rechts nur dann vor, wenn der Dritte eine Verhand-
lungsvollmacht für den Gläubiger oder den Schuldner 
hat. (Leitsatz des Bearbeiters)
LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 28. 8. 2008 – 4 O 3675/07 

Problemstellung: In dem vom LG Nürnberg-
Fürth entschiedenen Arzthaftungsfall greifen das Recht 
der elterlichen Sorge und das Verjährungsrecht ineinan-
der. Die Parteien des Prozesses hatten sich vorgerichtlich 
nach jahrelangen Verhandlungen auf die Einholung eines 
anästhesiologischen Gutachtens zur endgültigen Streit-
beilegung verständigt, welches einen Behandlungsfehler 
verneint hat. Die später dennoch erhobene Klage war 
nach Ansicht des beklagten Krankenhauses wegen der 
getroffenen Gutachtensvereinbarung bereits unzulässig. 
Hiergegen hat die Klägerin eingewandt, die Gutach-
tensvereinbarung könne sie nicht binden, denn der sie 
vertretende Rechtsanwalt habe tatsächlich kein Man-
dat gehabt, weil dessen Mandatierung entgegen § 1629 
Abs. 1 S. 2 BGB nicht mit ihrer Mutter abgesprochen 
war. Das LG hat diese sorgerechtliche Argumentation 
auf das Verjährungsrecht übertragen und gemeint, dass 
dann auch keine verjährungshemmenden Verhandlun-
gen zwischen den Parteien geführt worden seien.

Diese Ansicht ist im Ergebnis zutreffend, denn § 203 
S. 1 BGB verlangt nach seinem Wortlaut Verhandlungen 
„zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger“. Deshalb 
können Verhandlungen mit einem Dritten nur dann die 
Verjährung des Anspruchs hemmen, so das LG Nürn-
berg-Fürth unter Verweis auf die Kommentarliteratur, 
wenn dem Dritten eine Verhandlungsvollmacht erteilt 
wurde. Zu dieser Frage gibt es noch keine höchstrich-
terliche Rechtsprechung. Soweit ersichtlich hat bislang 
nur das OLG Rostock die Hemmungswirkung von Ver-
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